
RECHTECK

Kein Zustimrnungsvorbehalt
des Vermieters
Iíauseln eines Mietvertrages, die den
Mieter bei der Vornahme von Schön-.
heitsreparaturen dazu verpflichten, zu-
nâchst die Zustimmung des Vermieters
einzu"holen, um dann von deî bisherigen
,,Ausführungsart" - bcispielsweise vom
Farbton des Wand- oder Ðeckenan-
strichs oder der Tapetenart- abweichen
zu können, sind unwirksam. Der Mieter
wírd durch ejne solche Klausel unange-
messen in der Möglichkeit beschrän]d,
die Wohnung nach seinem, Geschmack
einzurichten. Eine derartige Beschrän-
kung kann nur dann erfolgen, wenn ein
anerkennenswertes Interesse des Ver-
mieters gegeben'ist. Amtsgericht Bad
Kieuznach, Urteil vom 20. Sgptember
2013, Az.24 C 25113.

Kündigung des
schuldunfähigen Mieters
Aucb dem schu,ldunfähigen Mieter kann
fristlos gekündigt werden, wenn durch
sein Verhalten eine unzumutbare und
dauerhafte Störung des Haustriedens ge-
geben ist. Vorliegend kam es über Mona-
te.hinweg durchgängig zu Ruheslörun-
gen seitens des 

-scliuldunfähigen 
lviie-

ters. So warf dieser Müll aus dem Fens-
ter; mehrmals tägiich kam es zu Ge-
schrei sowie körperlichen Auseinander-
setzungen, die in Abstånden von unge-
fälrr zwei Tagen zuPolizeieinsätzen führ-
ten. Bei der Beurteilung, ob demVermie-
ter die Fortsetzung des Mietverhältnis-
ses zuzumüten ist, muss im Rahmen der
Interessenabwágung allerdings ein er-
höhtes Maß an Toleranzbereitschaft be-
rucksichtigt werden, das im nachbarli-
chen Zusammenleben mit Behinderten
oder Kranken zu fordern ist. Amtsge-
rícht Tempelhof-Kreuzberg, Urteil vom
12. September 2014, Az. 25 C 219113.

Vêrmieter haftet nicht
für Urnsatzausfall
Der Vermieter von Gewerberäumen haf-
tet nicht für einen Umsatzausfali seines
Mieters, der wegen einer Erhaltungs-

rnaßnahme eingetreten ist. Grundsätz-
lich irat der Vermieter dem Mieter alie
Aufwendungen zø erseflzen, die dieser
infolge einer Erhaltungsmaßnahme er-
bringt. Wesen einer solchen ,,Aufwen-
dung" ist jedocþ, dass es sich um eine
freiwiliige Vermögenseinbuße handelt,
die im Interesse eines anderen erbracht
wird und auf einer Leistung des Mieters
beruht, etwa Reinigungsarbeiten. Da-
von kann bei einer Umsatzeinbuße je-
doch nicht die'Rede sein. Bundesge-
dchtshof, Uiteil vorn 13. Mai 2Aß. Ar.
XII ZR 651I.
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Rücktritt vom KaufvertraE
bei Mängeln
Im Rahmen eines GrrindÈtúckskaufver-
trages kann bei Vorliegen eines behebba-
ren Mangels, dessen Beseitigungsauf-
wand mehr als 5 Prozent des Kaufprei-
ses ausmaòhi, in der Regei nicht iirehr
von einer unerheblichen Pflichtverlet-
zung ausgegangen werden, so dass
grundsätzlich der Rüpktritt vom Kauf-
vertrag möglich ist. Auch wenn beim
Kauf einer ,,gebrauchten Immobilie" die
Erwartungshalfung, dass das Objekt kei-
ne Mängel aufweist, grundsätzlich gerin-
ger ist, rechffertigt dies an sich keíne An-
hebung der Erheblichkeitsschweile aul
10 Prozent. Zw A¡nahme einer erhebli-
chen Ffiichtverletzung bedarf es viel-
mehr einer Betrachtung der Umstände
des Einzeifailes. Oberlandesgericht Düs-
seldorf, Urteil vom 70.Marz 201,5, Az.
21U 93t14.

AusbaubeËtrag trotz
TeilunE des Grundstücks
Ein Grundstückseigentümer teilte sein
Grundstück und. veräußerte es teiiweise.
Der verbleibende Grundstucksteil ver-
fügt nicht mehr über einen Zugang zur
Gemeindestraße. Ein'Wegerecht wurde
vertragiich ausgeschlossen. Der Grund-
stückseigentúmer erhieli dennoch einen
Ausbaubeitragsbescheid der Gemeinde.
Gegen diesen wehrt sich der Eigentü'
mer. Das Verwaltungsgericht erachtete
die Anfechtungsklage als unbegnindet.
Denn die Ubertragung und Teilung des
ztlt Gemeindestraße angrenzenden
Grundstùcks habe aliein zu dem Zweck
stattgefunden, der Beitragspflicht zu ent-
gehen. Es verbleibe daher bei der Zah.
lungspflicht des Eigentümers des ur-
sprúnglichen Grundstùclçs, VG Trier, Ur-
teil vom 18. Juni 2015, Az. 2 K226311,4.
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